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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2024/2770 der Kommission vom 15. Juli 2024 zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/1009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

in Bezug auf Kriterien der biologischen Abbaubarkeit für Überzugmittel und 
Wasserrückhaltepolymere 

 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/2770, 28. Oktober 2024) 
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DE 1  DE 

BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2024/2770 der Kommission vom 15. Juli 2024 zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2019/1009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

in Bezug auf Kriterien der biologischen Abbaubarkeit für Überzugmittel und 
Wasserrückhaltepolymere 

 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/2770, 28. Oktober 2024) 

Seite 3, Artikel 2 Absatz 2: 
Anstatt: „Anhang I und Anhang II Nummer 1 gelten ab dem 17. Oktober 2028.“ 
muss es heißen: „Anhang II Nummer 1 gilt ab dem 17. Oktober 2028.“ 

 

Seite 7, Anhang II Nummer 2: 

Anstatt: „7. Der Endnutzer wird angewiesen, das Produkt nicht so zu verwenden, dass es mit 
dem Boden in Berührung kommt, und sorgt in Zusammenarbeit mit dem Hersteller für eine 

sachgerechte Entsorgung des Produkts nach Beendigung der Anwendung, wenn das EU-

Düngeprodukt 

a) ein Kultursubstrat gemäß Anhang I Teil II Abschnitt PFC 4 Nummer 2a ist oder 

b) ein Polymer enthält, das gemäß Anhang II Teil II Abschnitt CMC 9 Nummer 1 

Buchstabe c zur Einbindung von Material in das Produkt dient, und das keine der 

Anforderungen in Teil II Abschnitt CMC 1 Nummer 1 Buchstabe f Ziffern i, ii, iii oder iv des 

genannten Anhangs erfüllt.“ 

muss es heißen: „7. Der Endnutzer wird angewiesen, das Produkt nicht so zu verwenden, dass 
es mit dem Boden in Berührung kommt, und sorgt in Zusammenarbeit mit dem Hersteller für 

eine sachgerechte Entsorgung des Produkts nach Beendigung der Anwendung, wenn das EU-

Düngeprodukt 

a) ein Kultursubstrat gemäß Anhang I Teil II Abschnitt PFC 4 Nummer 2a ist oder 

b) ein Polymer enthält, das gemäß Anhang II Teil II Abschnitt CMC 9 Nummer 1 

Buchstabe c zur Einbindung von Material in das Produkt dient, und das keine der 

Anforderungen in Teil II Abschnitt CMC 1 Nummer 1 Buchstabe f des genannten Anhangs 

erfüllt.“ 
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